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Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über das
Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Löcknitz

Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg - Vorpommern vom
12.Juli 2011 i.V.m. §§ l und 6 des Kommunalabgabengesetzes vom
12.04.2005 hat die Gemeinde Löcknitz am 10.12.2019 folgende
Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über das
Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde beschlossen:

Artikel l

Änderung der Satzung "' '

Die Gebührensatzung vom 29.05.2018 wird wie folgt geändert:

§ 7 Belegungsgebühren

3b. halbanonyme Grabstätten mit Namenstafel 1.200,00 €

Die Anbringung des Namensschildes richtet sich nach den
tatsächlichen Kosten, die dem Nutzungsberechtigten durch die
Friedhofs Verwaltung in Rechnung gestellt werden.

§ 12 Inkrafttreten

Die Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über
das Friedhofs- und Bestattungswesen tritt am Tag nach der
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Löcknitz, den /Ö./2-/i<?

Ebert

Bürgermeister
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Zweite Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über das
Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde Löcknitz

Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg - Vorpommern vom
12.Juli 2011 i.V.m. §§ l und 6 des Kommunalabgabengesetzes vom
12.04.2005 hat die Gemeinde Löcknitz am 25.04.2023 folgende
Zweite Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über das
Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde beschlossen:

Artikel l

Änderung der Satzung

Die Gebührensatzungen vom 29.05.2018 und 10.12.2019 und werden wie
folgt geändert:

§ 7 Belegungsgebühren

3c. Erdgrab mit nur einem Grabstein
3d. Verlängerung des Nutzungsrechtes

1500,00 €
60,00 €/ Jahr

§ 12 Inkrafttreten .

Die Zweite Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über
das Friedhofs- und Bestattungswesen tritt am Tag nach der
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Löcknit^, 02.05.2023

Ebert

Bürgermeister
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